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Postfach 10 09 10 I 01079 Dresden 

Präsidenten des Sächsischen Landtages 
Herrn Dr. Matthias Rößler 
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1 
01067 Dresden 

Kleine Anfrage der Abgeordneten Annekatrin Klepsch, 
Fraktion DIE LINKE 
Drs.-Nr.: 6/2235 
Thema: Kindertagespflegevereine in Sachsen 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

STAATSM1N1STERlUM 
FÜR KULTUS 

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die 
Kleine Anfrage wie folgt: 

Frage 1: Inwieweit handelt es bei dem Begriff Kindertagespflegeverein 
um einen rechtlich definierten Terminus? (Bitte auflisten.) 

Bei dem Begriff "Kindertagespflegeverein" handelt es sich nicht um einen als 
solchen rechtlich definierten Terminus. Nach allgemeinem Sprachgebrauch 
beschreibt er einen Verein, der Bezug zur Kindertagespflege hat. Dabei 
bleibt offen, wie konkret dieser Bezug ausfällt (z. B. bloße Interessenvertre­
tung oder eigenes Angebot einer Förderung in Kindertagespflege) . Der 
Begriff "Verein" ist in §§ 21 ff. des Bürgerlichen Gesetzesbuches, der Begriff 
"Kindertagespflege" insbesondere in § 22 Absatz 1, § 43 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe - (SGB VIII) auf Bundesebene 
i. V. m. § 1 Absatz 6 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen auf 
Landesebene rechtlich definiert. 

Frage 2: Wie viele und welche Kindertagespflegevereine existieren in 
Sachsen? 

Frage 3: Wie viele Kindertagespflegepersonen in Sachsen werden 
durch Kindertagespflegevereine vertreten? 

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 2 und 3: 

Die der Staatsregierung bekannten Kindertagespflegevereine sowie die An­
zahl der in den Direktionsbezirken tätigen Kindertagespflegepersonen 
(KTPP) sind nachfolgend dargestellt. Detaillierte Angaben zu den Kinderta­
gespflegevereinen stehen auf dem Kita-Bildungsserver unter www.kita­
bildungsserver.de sowie auf der Internet-Seite der Informations- und Koordi­
nierungsstelle Kindertagespflege in Sachsen (IKS) unter www.iks­
sachsen.de zur Verfügung. Weitergehende Angaben dazu, wie viele Kinder­
tagespflegepersonen in Sachsen durch Kindertagespflegevereine vertreten 
werden, liegen der Staatsregierung nicht vor. 
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Sachsenweit: 11.761 KTPP 
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Landesarbeitskreis Kindertagespflege Sachsen e. V. 
c/o Sonnenau e. V. 
01129 Dresden 
Schützenhofstraße 32 

Direktionsbezirk Dresden 824 KTPP 

Malwina e. V. KINDERLAND - Sachsen e. V. 
Beratungs- und Vermittlungsstelle für Kin- Beratungs- und Vermittlungsstelle für 
dertagespflege Kindertagespflege 
Leipziger Str. 112 Berggartenstr. 5 
01127 Dresden 01309 Dresden 

OUTLAW gGmbH SONNENAU Kinderbetreuung in Tages-
Beratungs- und Vermittlungsstelle für pflege Dresden e. V. 
Kindertagespflege Schützenhofstraße 32 
Franz-Liszt-Str. 13 01129 Dresden 
01219 Dresden 

Tageseltern für Dresden e. V. Familieninitiative Radebeul e. V. 
Naußlitzer Straße 14 Altkötzschenbroda 20 
01187 Dresden 01445 Radebeul 

Tagesmütter- und -väterverein tamupa - Kindertagespflege Sächsische 
Dreiländereck e. V. Schweiz-Osterzgebirge e. V . 
Dürrhennersdorfer Straße 17 Lauterbachstraße 8 
02730 Ebersbach - Neugersdorf 01796 Pirna 

Verein für Kindertagespflege Bautzen e. V. 
Taucherwaidstraße 36a 
01906 Burkau OT Uhyst a. T. 

Direktionsbezirk Chemnitz 284 KTPP 

Kindertagespflege-Verein Zwickau und Interessengemeinschaft Tagesmütter 
Umgebung e. V. Lichtenstein 
Bosestr. 31 Nordstraße 1 
08056 Zwickau 09350 Lichtenstein 

Tagesmütter Westsachsen e. V. - Verein Tagesmuttis Erzgebirge e. V./ 
BeratungNermittlung und Fortbildung Verein für Tagesmütter und Eltern 
Teichstraße 13a Grießbacher Hauptstraße 36 
08289 Schneeberg 09430 Drebach 

Frankenberger Kindergartenzeit e. V. 
Parkstr. 7 
09669 Frankenberg 
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Direktionsbezirk Leipzig 

Leipziger Tageseltern e. V. 
Zolaweg 7 
04289 Leipzig 

FRÖBEL Sachsen gGmbH 
Fröbel-Kindertagespflegebüro Leipzig 
Käthe-Kollwitz-Str. 7-9 
04109 Leipzig 

Berufsvereinigung der Kindertagespflege-
personen e. V. 
Regionalgruppe Leipzig 

653 KTPP 
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Tagesmütter Nordsachsen e. V. 
Dübener Str. 125 
04509 Delitzsch 

~SACHSEN 

Stadtelternrat: Ohne Grenzen e. V. -
Beratung , Vermittlung , Fortbildung 
Steinstraße 79 
04275 Leipzig 

Frage 4: Welche Kindertagespflegevereine in Sachsen besitzen eine Anerken­
nung als freier Träger der Jugendhilfe? 

Gemäß § 19 Abs. 2 Landesjugendhilfegesetz (LJHG) ist das Jugendamt zuständig für 
die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe, wenn der Träger der freien Jugend­
hilfe seinen Sitz im Bereich des Jugendamtes hat und dort überwiegend tätig ist, in 
allen übrigen Fällen das Landesjugendamt. Gemäß § 19 Abs. 3 erstreckt sich die Aner­
kennung auch auf die dem Träger der freien Jugendhilfe zum Zeitpunkt der Anerken­
nung angehörenden rechtlich selbstständigen Mitgliedsorganisationen. Schließt sich 
eine rechtlich selbstständige Organisation, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig ist, 
einem Träger an, nachdem dieser anerkannt ist, so erstreckt sich die Anerkennung 
auch auf sie. Nach Informationen des Landesjugendamts Sachsen haben folgende 
Kindertagespflegevereine eine Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe: 

Malwina e. V., 
• Kinderland Sachsen e. V., 
• Outlaw gGmbH, 

SONNENAU e. V., 
Familieninitiative Radebeul e. V. 

Sie leiten ihren Anerkennungsstatus gemäß § 19 Abs. 3 LJHG jeweils aus der Mitglied­
schaft bei DPWV Landesverband Sachsen ab. 

Darüber hinaus ist der Tagesmütter Westsachsen e. V. als Träger der freien Jugendhil­
fe durch das Landesjugendamt anerkannt. Angaben zu regionalen Anerkennungen 
durch Jugendämter liegen der Staatsregierung nicht vor. 

Mit freundlichen Grüßen 
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